
Was sind Straßenausbaubeiträge?
Städte und Gemeinden planen und finanzieren den kommunalen 
Straßenbau in eigener Verantwortung. Wenn eine Gemeindestra-
ße saniert werden muss, werden die Kosten durch die Gemeinde 
sowie die Anliegerinnen und Anlieger gemeinsam getragen. Im 
Kommunalabgabengesetz ist bisher geregelt, dass Gemeinden 
zur Finanzierung des kommunalen Straßenbaus entweder ein-
malige oder wiederkehrende Beiträge erheben sollen. Ob Einmal-
beiträge oder wiederkehrende Beiträge erhoben werden, legen 
die kommunalen Räte in ihren Satzungen fest. Wenn eine Straße 
saniert wurde, übernimmt die Gemeinde ihren Anteil an den 
Kosten. Für den anderen Teil erhebt die Kommune Beiträge von 
den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern 
im jeweiligen Abrechnungsgebiet. Bei den Einmalbeiträgen ist das 
die ausgebaute Straße, bei den wiederkehrenden Beiträgen eine 
größere Abrechnungseinheit mit mehreren Straßen. 

Was ändert sich durch den Gesetzentwurf der 
Ampelfraktionen? 
Gemeindestraßen zu sanieren ist Aufgabe der Kommunen. Bis-
her werden Anliegerinnen und Anlieger an den Kosten des kom-
munalen Straßenbaus durch die Erhebung von einmaligen oder 
wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen beteiligt. Mit dem 
Gesetzentwurf der Ampelkoalition soll die Finanzierung des 
kommunalen Straßenbaus in ganz Rheinland-Pfalz gerechter 
werden. Hohe Einmalbeiträge sollen künftig der Vergangenheit 
angehören. Stattdessen sollen wiederkehrende Beiträge überall 
in Rheinland-Pfalz zur Regel werden. Das bedeutet: Die Kosten 
der Sanierung werden in Zukunft nicht nur von den Anliegerinnen 
und Anliegern einer Straße beglichen, sondern von allen Anliegern 
eines größeren Gebiets. Die Kosten werden so auf viele Schultern 
und viele Jahre verteilt. Die individuellen Beitragszahlungen wer-
den so überschaubar und besser planbar. 

Was sind die Vorteile von wiederkehrenden 
Beiträgen gegenüber den Einmalbeiträgen?
Bei einmaligen Straßenausbaubeiträgen können hohen Belas-
tungen für die Beitragszahlenden entstehen. Um dies künftig zu 
vermeiden, sollen wiederkehrende Beiträge zur Regel werden. 
Die Kosten für den Ausbau werden dabei gleichmäßig auf einen 
größeren Kreis von Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern in 
einem Abrechnungsgebiet umgelegt. Die wiederkehrenden Bei-
träge fallen pro Jahr so deutlich niedriger aus, die finanzielle Be-
lastung für den einzelnen Beitragszahler bleibt dadurch gering.  
Nach und nach ist jede Straße einmal dran. Die Vorteile der ausge-
bauten Straßen kommen allen Beitragszahlern im Abrechnungs-
gebiet zugute. Hinzu kommt: Weil Kommunen bei den überschau-
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baren, wiederkehrenden Beiträgen weniger Rechtsstreitigkeiten 
und Kritik fürchten müssen, werden Ausbaumaßnahmen in den 
Gemeinden künftig seltener verschleppt werden.  

Wer profitiert von dem Systemwechsel?
Vom Wechsel auf wiederkehrende Beiträge profitieren fast alle 
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer. Eine 
Ausnahme sind sehr kleine Gemeinden mit nur einer Straße. In 
solchen Fällen sind auszubauende Straße und Abrechnungsgebiet 
identisch. Für die Beitragspflichtigen macht es in diesem Fall kei-
nen Unterschied, ob einmalig oder wiederkehrend erhoben wird.

Warum werden die Straßenausbaubeiträge nicht 
komplett abgeschafft?
Das System der Straßenausbaubeiträge hat sich in Rhein-
land-Pfalz bewährt und findet die Unterstützung der rhein-
land-pfälzischen Kommunen. Eine komplette Abschaffung der 
Ausbaubeiträge ist weder gerecht noch zweckmäßig: Von der 
Erneuerung einer kommunalen Straße profitieren in erster Linie 
die Eigentümerinnen und Eigentümer, weil oftmals der Wert ihres 
Grundstücks steigt. Es ist daher nur gerecht, wenn die Eigentü-
merinnen und Eigentümer über wiederkehrende Beiträge an den 
Ausbaukosten beteiligt werden. Ohne Ausbaubeiträge müssten 
die Kosten von der Allgemeinheit, also von allen Steuerzahlerin-
nen und Steuerzahlern, gestemmt werden – auch von Mieterin-
nen und Mietern, die selbst nicht von der Wertsteigerung einer 
Immobilie profitieren. Hinzu kommt, dass in anderen Ländern, die 
sich von den Ausbaubeiträgen verabschiedet haben, in der Fol-
ge die Grundsteuer oder die Grunderwerbssteuer erhöht wurde.  
Weil Ausbaubeiträge anders als die Grundsteuer nicht als Miet-
nebenkosten weitergereicht werden können, bleiben Mieterinnen 
und Mieter in Rheinland-Pfalz geschützt. 

Müssen die Anlieger für jedes Schlagloch 
bezahlen?
Nein. Die Verantwortung für die kommunalen Straßen tragen 
grundsätzlich die Städte und Gemeinden. Für die Instandhaltung 
der kommunalen Straßen, etwa die Ausbesserung von Schlaglö-
chern, sind allein die Kommunen zuständig. Die laufende Instand-
haltung der kommunalen Straßen bestreiten die Gemeinden aus 
dem Kommunalhaushalt. Nach dem Kommunalabgabengesetz 
dürfen Anliegerinnen und Anliegern nur an der Grunderneuerung 
einer bestehenden Straße beteiligt werden. 

Wie viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz erheben 
bereits wiederkehrende Beiträge? 
Etwa 40 Prozent der Gemeinden haben in den vergangenen Jah-
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ren bereits auf wiederkehrende Beiträge umgestellt. Spätestens 
bis zum 1. Januar 2024 sollen es dann nahezu 100 Prozent der 
Gemeinden sein.

Bis wann müssen die Kommunen auf die 
wiederkehrenden Beiträge umstellen?
Spätestens am 1. Januar 2024 sollen alle Kommunen in Rhein-
land-Pfalz ihre kommunalen Satzungen geändert und auf die 
wiederkehrenden Beiträge umgestellt haben. 

Warum müssen die Gemeinden nicht sofort 
umstellen? 
Der Zeitraum für die Systemumstellung ist großzügig gesetzt, 
weil die Voraussetzungen in den Kommunen zum Teil sehr unter-
schiedlich sind. Viele Kommunen in Rheinland-Pfalz haben sich 
bereits auf den Weg gemacht und sind dabei, auf wiederkehrende 
Beiträge umzustellen. In diesen Fällen ist mit einer Umstellung 
deutlich vor dem 1. Januar 2024 zu rechnen. Andere Kommunen 
schaffen nun erst die Voraussetzung in ihren kommunalen Sat-
zungen und legen Abrechnungseinheiten fest. Die Vergangenheit 
hat gezeigt, dass Gemeinden, die bereits auf wiederkehrende 
Beiträge umgestellt haben, dafür nicht mehrere Jahre benötigt 
haben. Weil die  Festlegung der Abrechnungseinheiten ist in man-
chen Gemeinden eine komplizierte Aufgabe ist, erhalten die Kom-
munen dennoch ausreichend Zeit für die Umsetzung. Das ist zum 
Beispiel dann der Fall, wenn der Zustand der Straßen in einer 
Gemeinde sehr unterschiedlich ist und etwa Neubaugebiete und 
Gebiete mit alten Straßen nebeneinander liegen. Weil es bei der 
Festlegung der Abrechnungsgebiete gerecht zugehen  soll, muss 
zudem jeweils geprüft werden, ob einer Grundstückseigentüme-
rin oder einem Grundstückseigentümer durch eine Ausbaumaß-
nahme im Abrechnungsgebiet ein Vorteil entsteht. 

Wie werden die wiederkehrenden Beiträge 
berechnet?
Bei wiederkehrenden Ausbaubeiträgen werden mehrere Straßen 
zu einer Abrechnungseinheit zusammengefasst. Die Anliegerin-
nen und Anlieger in einem Abrechnungsgebiet bilden gemeinsam 
eine solidarische Abrechnungsgemeinschaft. Muss eine Straße 
erneuert werden, werden die Sanierungskosten nicht nur auf 
die Anlieger der betroffenen Straße, sondern auf alle Anlieger 
der Abrechnungseinheit verteilt. Weil jede Straße über die Jahre 
einmal dran ist, profitieren alle Anliegerinnen und Anlieger, die 
individuelle Belastung bleibt dabei gering. Es gilt: Je größer die 
Abrechnungseinheit, desto größer die Anzahl der zahlenden An-
liegerinnen und Anlieger und desto geringer der wiederkehrende 
individuelle Beitrag. 

Wie werden die Abrechnungsgebiete gebildet?
Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten in der Gemeinde ab. 
Je nach der Situation vor Ort kann es notwendig sein, dass meh-
rere Abrechnungsgebiete gebildet werden oder dass das Abrech-
nungsgebiet das gesamte Gemeindegebiet umfasst.

Meine Gemeinde hat erst kürzlich hohe 
Einmalbeiträge erhoben: Werde ich nun doppelt 
zur Kasse gebeten?
Nein. Beim Wechsel von Einmalbeiträgen zu wiederkehrenden 

Beiträgen können die Kommunen eine Verschonungsregel an-
wenden. Wer gerade erst Einmalbeiträge gezahlt hat, kann bis 
zu 20 Jahre von der Zahlung wiederkehrender Beiträge verschont 
werden. Genaueres wird in den kommunalen Satzungen festge-
legt. 

Entstehen durch die Verschonungsregelung 
zusätzliche Kosten für die übrigen 
Beitragspflichtigen?
Wenn einzelne Grundstückseigentümerinnen und Grundstücks-
eigentümer verschont werden, weil sie erst kürzlich Einmalbei-
träge gezahlt haben, kann sich eine Mehrbelastung der übrigen 
Beitragszahler in einer Abrechnungseinheit ergeben. Die Gesamt-
kosten der durchgeführten Ausbaumaßnahmen werden während 
der Verschonungszeit auf die restlichen Grundstückseigentüme-
rinnen und Grundstückseigentümer in einem Abrechnungsgebiet 
verteilt. Weil die Kosten aber weiterhin auf eine Vielzahl von Bei-
tragszahlern umgelegt und über viele Jahre gestreckt werden,  
bleiben die jährlichen Beträge dennoch überschaubar.

Müssen die Gemeinden durch die System-
umstellung mit finanziellen Einbußen rechnen? 
Nein. Über mehrere Jahre betrachtet nimmt die Kommune in der 
Summe nicht weniger Beiträge von den Grundstückseigentüme-
rinnen und Grundstückseigentümern ein. Abgerechnet werden 
weiterhin nur die konkreten Kosten des Straßenbaus. 

Wird mit Ausbaubeiträgen auch der Neubau von 
Straßen finanziert?
Nein. Straßenausbaubeiträge sind nicht zu verwechseln mit den 
sogenannten Erschließungsbeiträgen. Diese werden etwa dann 
fällig, wenn ein Wohngebiet neu erschlossen wird und dort eine 
Straße, ein Weg oder ein Platz neu geplant und gebaut werden. 
Im Gegensatz dazu geht es bei den Ausbaubeiträgen darum, be-
stehende Straßen grundständig zu sanieren. 

Kann mit wiederkehrenden Beiträgen ein Polster 
für zukünftige Straßenbaumaßnahmen aufgebaut 
werden?
Nein. Wiederkehrende Beiträge werden nur für anstehende Aus-
baumaßnahmen innerhalb der Abrechnungseinheit erhoben. Sie 
werden nicht zur Bildung von Rücklagen für zukünftige Maßnah-
men erhoben.

Werden die Kommunen bei der Umstellung 
unterstützt?
Weil die Systemumstellung mit einem erhöhten Verwaltungs-
aufwand verbunden ist, erhalten die Kommunen, die auf wieder-
kehrende Beiträge umstellen, eine Unterstützung in Höhe von 5 
Euro je Einwohner der Abrechnungseinheit. Zudem sollen für drei 
Jahre bis zu zwei Stellen beim Gemeinde- und Städtebund oder 
beim Städtetag finanziert werden. Diese Personen unterstützen 
die Gemeinden beim Systemwechsel, beraten sie juristisch und 
bieten gegebenenfalls Fortbildungen an. Die Beratung kann bei-
spielsweise zur Aufstellung der Abrechnungseinheiten und der 
korrekten Anwendung der Verschonungsregelungen erfolgen.
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Was bedeutet die Gesetzesänderung für 
Kommunen, die bereits wiederkehrende Beiträge 
erheben?
Für Kommunen, die bereits auf das wiederkehrende Beitrags-
system umgestellt haben, bleibt alles beim Alten. Die kommuna-
len Satzungen müssen nicht angepasst werden und haben wei-
terhin Gültigkeit.
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Was ist mit Gemeinden, die gerade auf 
wiederkehrende Beiträge umstellen? 
Alle Kommunen, die nach dem 1. Februar 2020 beschließen, 
ihre Satzungen  auf die wiederkehrende Erhebung von Ausbau-
beiträgen umzustellen, profitieren von der Förderung. Somit 
werden auch diejenigen Gemeinden unterstützt, die bereits die 
ersten Schritte zur Umstellung gemacht haben. Sie erhalten zur 
Unterstützung 5 Euro pro Einwohnerin und Einwohner im Abrech-
nungsgebiet. Die Satzungen müssen außerdem spätestens zum 
1. Januar 2024 in Kraft treten.
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